
 
 

 
Verkaufsbedingungen der Carton Group GmbH und ihre verbundenen Unternehmen i.S.v. §§ 15 ņ. AktG 
 

1. Geltung der Verkaufsbedingungen  
1.1 Für alle von uns mit Unternehmern, juristischen 
Personen des öņentlichen Rechts oder öņentlich-
rechtlichem Sondervermögen (im folgenden 
„Käufer“ genannt) geschlossenen Verträge über 
Verkäufe, Lieferungen und sonstigen Leistungen 
gelten ausschließlich unsere nachstehenden 
Verkaufsbedingungen, die den Musterbedingungen 
des Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V. 
entsprechen. Geschäftsbedingungen des Käufers 
gelten insgesamt nicht, es sei denn, wir haben der 
Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Das 
gilt auch für Klauseln in den Geschäftsbedingungen 
des Käufers, die unseren Bedingungen nicht 
entgegenstehen.  
Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann 
ausschließlich, wenn wir in Kenntnis abweichender 
Klauseln des Käufers die Lieferung an den Käufer 
vorbehaltlos ausführen oder auf eine Erklärung des 
Käufers (z.B. Bestellung, E-Mail etc.) Bezugnehmen,  
die Geschäftsbedingungen des Käufers enthält 
oder auf diese verweist.  

1.2 Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für 
alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer.  

2. Angebote, Bestellung und Preise  
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und 
unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst mit unserer 
schriftlichen oder elektronischen 
Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der 
Ware an den Käufer zustande.  

2.2 Kosten, die uns durch die Angebotserstellung 
entstehen, wie z. B. Kosten für Entwicklung, 
technische Leistungen, Muster und Korrekturen, 
sind vom Käufer zu tragen, wenn es nicht zu dem 
Auftrag kommt.  

2.3 Mit der Bestellung gibt der Käufer ein 
verbindliches Angebot ab. Sofern sich aus der Be-
stellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, 
dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen nach 
Eingang bei uns anzunehmen.  

2.4 Der mit Bestellung oder Auftrag des Käufers 
und unserer Auftragsbestätigung geschlossene 
Vertrag gibt die Abreden zwischen den Parteien 
vollständig wieder; mündliche Ab-reden der 
Parteien werden durch diesen Vertrag ersetzt, 
sofern sich nicht ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass 
sie verbindlich fortgelten. Ergänzungen und 
Abänderungen des Vertrages einschließlich dieser 
allgemeinen Verkaufsbedingungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schrift- oder Textform (z.B. 
per Brief, Telefax oder E-Mail).  

2.5 Wir übernehmen kein Beschaņungsrisiko 
hinsichtlich der Selbstbelieferung durch unsere 
Lieferanten, es sei denn, wir haben die nicht 
rechtzeitige oder nicht richtige Selbstbelieferung zu 
vertreten.  

2.6 Die Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der 
jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwert-steuer,  

 

sofern nicht ausdrücklich eine andere Währung 
vereinbart wird.  

2.7 Alle Preise gelten ab Werk. Transport- und 
Verpackungskosten werden gesondert in Rechnung 
gestellt. Sofern die Parteien FOB-Preise (nach den 
jeweils geltenden IN-COTERMS) vereinbart haben, 
schließen diese nicht die Hafen- und Zollgebühren 
ein.  

3. Geistiges Eigentum, gewerbliche 
Schutzrechte, Eigentum an Arbeitsmaterialien  
3.1 Das geistige Eigentum bzw. gewerbliche 
Schutzrechte an von uns entwickelten Entwürfen, 
Vorlagen, Skizzen, Mustern, Filmen Lithografien, 
Klischees, Stanzen, Stanzformen, Negativen, 
Platten, Druckwalzen, Druckplatten, Formgeräten, 
digitalen Daten, Druckzylindern etc. (nachfolgend: 
Arbeitsmaterialien) stehen ausschließlich uns zu. 
Der Käufer darf diese Arbeitsmaterialien nicht ohne 
vorherige ausdrückliche schriftliche Vereinbarung, 
in der ein angemessenes Nutzungsentgelt 
festgelegt wird, nutzen.  

3.2 Der Käufer haftet dafür, dass die von uns nach 
seinen Arbeitsmaterialien oder sonstigen Vorgaben 
bzw. Anweisungen hergestellte Ware keine Rechte 
Dritter, insbesondere keine geistigen 
Eigentumsrechte oder gewerblichen Schutzrechte 
verletzt. Der Käufer verpflichtet sich hiermit, uns auf 
erstes Anfordern von jeglichen Ansprüchen 
freizustellen, die Dritte gegen uns wegen 
angeblicher oder tatsächlicher Verletzung geistigen 
Eigentums und/oder gewerblicher Schutzrechte 
geltend machen, sofern wir die Ware nach seinen 
Arbeitsmaterialien oder sonstigen Vorgaben bzw. 
Anweisungen hergestellt haben.  

3.3 Arbeitsmaterialien, die zur Herstellung der Ware 
erforderlich sind und die von uns oder auf unsere 
Veranlassung hergestellt worden sind, bleiben unser 
Eigentum, auch wenn der Käufer sich finanziell an 
den Erstellungskosten beteiligt hat. Eine Pflicht zur 
Heraus-gabe besteht nicht. Nach einer Frist von 
zwei Jahren nach deren letzten Verwendung, 
können die Arbeitsmaterialien ohne vorherige 
Benachrichtigung das Käufers vernichtet werden.  

3.4 Vom Käufer zur Verfügung gestellte 
Arbeitsmaterialien und Datensätze lagern wir nur 
auf Risiko des Käufers. Wir haften nur für die 
Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten. Wir versichern 
diese Arbeitsmaterialien und Datensätze nur auf 
ausdrücklichen Wunsch des Käufers und nur auf 
seine Kosten. Sofern der Käufer diese 
Arbeitsmaterialien innerhalb eines Jahres bzw. die 
Datensätze innerhalb von drei Jahren nach deren 
letzter Verwendung durch uns nicht herausverlangt 
hat, sind wir ohne Benachrichtigung des Käufers zu 
deren Vernichtung berechtigt. 

4. Lieferung; Umgang mit Verpackungen; 
Lagerhaltung  
4.1 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wird, sind die Angaben zu Lieferzeiten  

 

annähernd. Liefertermine sind nur verbindlich, 
wenn wir ausdrücklich schriftlich die Gewähr für 
deren Einhaltung übernommen haben. Die 
Verbindlichkeit gilt nur vorbehaltlich 
unvorhergesehener Ereignisse, die von uns nicht zu 
vertreten sind. Soweit nicht ausdrücklich 
abweichend vereinbart, beziehen sich Angaben zu 
Lieferzeiten auf den Zeitpunkt der Übergabe an den 
Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem 
Transport beauftragten Dritten, im Fall der 
Selbstabholung durch den Käufer sowie im Fall der 
vereinbarten Lagerhaltung durch den Zeitpunkt der 
Einlagerung. Über den letztgenannten Zeit-punkt 
erteilen wir dem Käufer auf Verlangen Auskunft.  

4.2 Wird zwischen den Parteien ein Abruf- bzw. 
Lieferplan ausdrücklich schriftlich vereinbart, ist 
dieser für beide Parteien verbindlich. 
Abweichungen bedürfen der ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung der anderen Partei. Durch 
derartige Abweichungen zusätzlich entstehende 
Kosten (z. B. Lagerkosten, Finanzierungskosten) 
oder Materialveränderungen gehen zu Lasten der 
Partei, die die Abweichung vom Abruf- bzw. 
Lieferplan erbeten hat. 

Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen, allerdings ist 
in jedem Fall eine Mahnung durch den Käufer 
erforderlich: Die Nachfrist hat in der Regel 
mindestens 10 Arbeitstage zu betragen. Nach 
fruchtlosem Ablauf der Nach-frist kann der Käufer 
vom Vertrag zurücktreten. Bei Dauer- oder 
Sukzessivlieferverträgen beschränkt sich das 
Rücktrittsrecht auf die konkrete Lieferung, es sei 
denn, eine Fortsetzung des gesamten Vertrages ist 
für den Käufer nicht mehr zumutbar.  

4.4 Erfüllungsort für unsere Lieferverpflichtung ist 
das Produktionswerk, auch wenn wir auf Wunsch 
des Käufers die Versendung der Ware übernehmen. 
Soweit nicht ausdrücklich schriftlich abweichend 
vereinbart, erfolgt der Gefahrenübergang auf den 
Käufer, wenn die Ware an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst mit dem Transport 
beauftragten Dritten oder (im Falle der 
Selbstabholung durch den Käufer) dem Käufer 
übergeben wird sowie im Fall der vereinbarten 
Lagerhaltung, wenn die Ware in unser Lager 
eingelagert wird. Das gilt auch dann, wenn freie 
oder frachtfreie Lieferung vereinbart ist und/oder 
wir den Transport selbst durchführen.  

4.5 Der Käufer trägt die Versandkosten, wenn nicht 
schriftlich etwas anderes vereinbart ist.  

4.6 Soweit keine schriftlichen Vereinbarungen über 
die Verpackung getroņen wurden, bleibt uns die 
Auswahl überlassen. Paletten, Gitterboxen, 
Deckbretter, Holzverschläge und sonstige von uns 
zur Verfügung gestellte zur mehrfachen 
Verwendung geeignete Verpackungs- und 
Transportmaterialien verbleiben in unserem 
Eigentum. Der Käufer hat sie in einwandfreiem 



Zustand auf eigene Kosten innerhalb von einer 
Woche nach Verwendung der darin gelieferten 
Ware an uns zurückzusenden.  

4.7 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas 
anderes vereinbart wird, sind wir zu Teillieferungen 
berechtigt, soweit dies dem Käufer zumutbar ist. 
Jede Teillieferung führt zur teil-weisen Erfüllung der 
Lieferpflicht.  

4.8 Bei der Herstellung der Ware kann es 
produktionsbedingt zu Mehr- oder 
Minderlieferungen von bis zu +/-10 % kommen. 
Hierbei handelt es sich um einen handelsüblichen 
Wert. Etwaige Mehr- oder Minderlieferungen 
innerhalb dieser Toleranz stellen eine ordnungs-
gemäße Vertragserfüllung dar. Der Käufer hat den 
Preis für die tatsächlich gelieferte Menge zu zahlen. 

4.9 Lieferungen setzen die fristgerechte und 
ordnungsgemäße Erfüllung aller Verpflichtungen 
des Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages bleibt vorbehalten. 

4.10 Bei Annahmeverzug oder sonstiger 
schuldhafter Verletzung von Mitwirkungspflichten 
seitens des Käufers sind wir zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen, berechtigt. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. Die Gefahr des 
zufälligen Untergangs oder der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht in diesem Fall mit 
dem Zeitpunkt des Annahmeverzugs oder der 
sonstigen Verletzung von Mitwirkungspflichten auf 
den Käufer über. 

4.11 Soweit wir nach gesonderter Absprache 
Lagerleistungen für den Käufer übernehmen, be-
halten wir uns vor, den Abschluss einer gesonderten 
Lagervereinbarung zur Bedingung einer 
Einlagerung zu machen. Unbeschadet dessen gilt 
zumindest Folgendes: Wir nehmen das Gut in 
Empfang und werden es mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Lagerhalters einlagern; wir können 
uns hierzu eines qualifizierten Dritten bedienen. 
Sammellagerung ist grundsätzlich zulässig, es sei 
denn, eine solche kommt nach der Art des Gutes 
nicht in Betracht. Wir führen das Lager nach dem 
fifo-Prinzip und stellen - auf entsprechenden Abruf 
und innerhalb im Einzelfall vereinbarter Fristen - die 
Güter zur Auslagerung/Abholung bereit; der Käufer 
hat die Auslagerung mit einer Frist von mindestens 
5 Tagen bei uns anzumelden und kann diese nur 
innerhalb der üblichen Geschäftszeiten verlangen. 
Die Auslagerung erfolgt durch Bereitstellung des 
Guts zur Abholung. Zur Versicherung des Gutes 
während des Zeitraums der Lagerhaltung sind wir 
grundsätzlich nicht verpflichtet. Unsere Vergütung 
bemisst sich nach der Lagervereinbarung oder, 
sofern eine solche nicht abgeschlossen wurde, 
unserer jeweils gültigen Preis-liste oder, soweit eine 
Preisliste nicht vorhanden ist, der ortsüblichen 
Vergütung je Palette gelagerten Guts pro Monat. 
Darüber hinaus haben wir einen 
Erstattungsanspruch für angemessene 
Aufwendungen, die wir zur Erhaltung des Gutes 
getätigt haben. 

4.12 Für die Rücknahme von Verpackungen gemäß 
§ 15 Verpackungsgesetz (Fassung 2022) gilt 
Folgendes: 

Sofern die Parteien nicht etwas Anderes zumindest 
in Textform vereinbart haben, übernimmt der 
Käufer unsere Rücknahmeverpflichtungen gemäß § 
15 des Verpackungsgesetzes und stellt auf eigene 
Kosten die Rücknahme sowie die fachgerechte und 
ordnungsgemäße Verwertung der Verpackungen 
sicher. Der Käufer wird ferner alle angemessenen 
Mitwirkungshandlungen erbringen, damit wir 
unseren Dokumentationspflichten nach § 15 
Verpackungsgesetz nachkommen können. Er stellt 
uns von allen Kosten und Schäden aus der 
Inanspruchnahme durch Dritte, insb. Behörden, frei, 
soweit diese darauf beruhen, dass er eine derartige 
Mitwirkungshandlung nicht oder nicht 
ordnungsgemäß ausgeführt hat. 

5. Zahlungsbedingungen, Aufrechnung, 
Abtretung 
5.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, verstehen 
sich die Preise in Euro ab Erfüllungsort 
(Lager/Produktionsort) gemäß Ziņer 4.4 und 
einschließlich der Kosten für die Standard-
verpackung. Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug 
mit Zugang der Rechnung fällig. Wir sind jedoch 
jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder 
teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen 
entsprechenden Vorbehalt haben wir spätestens 
mit der Auftrags-bestätigung zu erklären. Skonto-
Abzüge sind nur dann zulässig, wenn diese zuvor 
ausdrücklich schriftlich vereinbart worden sind. 
Zahlt der Käufer den Rechnungsbetrag nicht 
innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung 
bzw. dem vereinbarten Zahlungstermin, gerät er 
auch ohne gesonderte Mahnung in Verzug. Im Falle 
des Verzuges des Käufers sind wir berechtigt, 
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu fordern.  
Die Geltendmachung höherer Verzugsschäden 
bleibt unberührt. 

5.2 Soweit nicht ausdrücklich abweichend 
vereinbart, bestimmen sich die Preise für die Ware 
nach den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
vereinbarten Preisen, soweit die Lieferung 
innerhalb von vier Monaten nach Vertragsabschluss 
erfolgt und es sich um Einzelbestellungen handelt. 
Erfolgt die Lieferung später als vier Monate nach 
Vertragsabschluss oder im Rahmen von 
Dauerschuldverhältnissen, so bestimmen sich die 
Preise, soweit nicht abweichend vereinbart, nach 
unseren zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen 
Preisen. Unberührt bleibt unser Recht 
Preisanpassung zu verlangen, wenn sich Umstände, 
die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, 
schwerwiegend geändert haben und die Parteien 
den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt 
abgeschlossen hätten, wenn sie die Veränderung 
vorausgesehen hätten und das Festhalten am 
unveränderten Ver-trag uns nicht zugemutet 
werden kann. Hierzu können insbesondere auch die 
Feststellung einer Gasmangellage, einer 
Energiemangellage, erhebliche gestiegene 
Logistikkosten oder ähnliche Ereignisse zählen. 

5.3 Zahlungsanweisungen, Wechsel und Schecks 
werden nicht an Erfüllungs-Statt, sondern nur 
erfüllungshalber entgegengenommen. Bei Zahlung 
mit Zahlungsanweisungen, 

Wechseln und Schecks tritt Erfüllung erst mit 
Wertstellung der Bankgutschrift ein. Einzugskosten 
sowie Bankgebühren für Überweisungen gehen zu 

Lasten des Käufers. Für rechtzeitige Vorlage 
übernehmen wir keine Haftung. 

5.4 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 
stehen dem Käufer nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder von uns anerkannt sind. 

5.5 Werden nach Abschluss des Vertrages eine 
wesentliche Verschlechterung der Vermö-
gensverhältnisse des Käufers oder sonstige 
Anhaltspunkte bekannt, die die Solvenz des Käufers 
fraglich erscheinen lassen, sind wir berechtigt, 
unsere Leistung so lange zurückzubehalten, bis der 
Käufer die Gegenleistung erbracht oder Sicherheit 
geleistet hat. 

Erbringt der Käufer in diesem Fall innerhalb einer 
Frist von einer Woche nach Auņorderung weder die 
vollständige Gegenleistung noch eine geeignete 
Sicherheit, sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. § 323 BGB findet entsprechende 
Anwendung. 
Unser Recht, unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen weitere Ansprüche geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

5.6 Die Abtretung von Ansprüchen des Käufers aus 
der Geschäftsbeziehung ist ohne unsere 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung 
ausgeschlossen. § 354 a HGB bleibt unberührt. 

5.7 Soweit nicht abweichend vereinbart, verstehen 
sich die Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen 
Umsatzsteuer sowie etwaiger weiterer Steuern, 
Zölle oder sonstiger Import- oder Exportgebühren. 
Für den Fall, dass Steuern oder öņentliche Abgaben 
jedweder Art neu eingeführt oder erhöht werden, 
nachdem der Vertrag mit dem Käufer geschlossen 
wurde, sind wir ermächtigt, die Kostenerhöhung 
entsprechend auf den vereinbarten Preis 
aufzuschlagen. 

6. Anbringung von Kennzeichen 
Wir sind berechtigt, unsere Firma, unser Firmenlogo 
oder unsere Kennnummer in angemessener, die 
Gestaltung der Ware nicht relevant 
beeinträchtigender Form auf der von uns 
hergestellten Ware anzubringen. 

7. Beschaņenheit der Ware  
7.1 Eine bestimmte Beschaņenheit der von uns 
gelieferten Ware ist nur dann geschuldet, wenn wir 
ausdrücklich schriftlich oder in Textform bestimmte 
Beschaņenheitsmerkmale mit dem Käufer 
vereinbaren (subjektive Anforderungen). Sofern wir 
subjektive Anforderungen (z.B. in Spezifikationen) 
vereinbart haben, sind diese vollständig und 
abschließend. Es kommt auf das Vorliegen etwaiger 
zusätzlicher oder alternativer objektiver An-
forderungen und Montageanforderungen an die 
Ware nicht an. Sofern der Vertrag keine 
abweichenden Vereinbarungen enthält, ist die 
Eignung des Verpackungsmaterials für einen 
Direktkontakt mit Lebensmitteln nicht geschuldet. 
Für Beeinträchtigungen der Ware oder des 
Packgutes, die auf einem Direktkontakt beruhen, 
übernehmen wir daher ohne ausdrückliche 
schriftliche Vereinbarung keine Haftung. 

7.2 Die Ware ist hinsichtlich der Bedruckung und 
Verarbeitung vertragsgemäß, wenn sich das 
Druckergebnis und die Verarbeitungsqualität 



innerhalb der Toleranzen bewegen, die dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechen. 

7.3 Von uns zur Verfügung gestellte Muster sind 
Hand- oder Plottermuster, die hinsichtlich Material, 
Erscheinungsbild (z. B. Stanzbrücken, Farbe) und 
Verarbeitbarkeit (z. B. Rillwiderstände) von der 
maschinellen Fertigung abweichen können. Diese 
Umstände sind branchenbekannt. Für derartige 
Abweichungen haften wir daher nicht. 

7.4 Dem Käufer ist bekannt, dass es bei einer 
Verarbeitung der Ware nach längerer Lagerung ggf. 
zu sensorischen Beeinträchtigungen und äußeren 
Beeinträchtigungen, wie z. B. Rillkantenbruch und 
Farbveränderungen, sowie zu technischen 
Beeinträchtigungen wie z. B. schlechtere 
Laufeigenschaften, Verklebbarkeit, Farbanhaftung 
und Planlage kommen kann. Sofern der Käufer eine 
Überschreitung der ursprünglich vereinbarten 
Abruf- bzw. Liefertermine um mehr als 6 Monate 
veranlasst, akzeptiert er solche 
Alterungserscheinungen als vertragsgemäßen 
Zustand der Ware. 

7.5 Soweit die Verwendung der gelieferten Ware 
oder die aus der Verwendung der Ware 
entstehenden Erzeugnisse gesetzlichen 
Vorschriften unterliegen (z. B. bei der Verwendung 
der Ware für kosmetische Mittel, Medizinprodukte, 
Arzneimittel, Lebensmittel oder Genussmittel) und 
soweit dies nicht ausdrücklich abweichend 
vereinbart wird, liegt es im Verantwortungsbereich 
des Käufers zu prüfen, ob die Ware für diese 
Verwendung geeignet ist und ob die Erzeugnisse 
den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften 
entsprechen. 

8. Mängelgewährleistung, Schadensersatz, 
Rügepflichten 
8.1 Die Ware ist unverzüglich nach Ablieferung an 
den Käufer durch den Käufer zu untersuchen. Die 
Ware gilt hinsichtlich oņensichtlicher Mängel oder 
anderer Mängel, die bei einer Untersuchung 
erkennbar gewesen wären, als vom Käufer 
genehmigt, wenn uns nicht unverzüglich, spätestens 
aber innerhalb von 5 Werktagen, nach Ablieferung 
eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich 
anderer, bei der Untersuchung nicht erkennbarer 
Mängel gilt die Ware als vom Käufer genehmigt, 
wenn uns die schriftliche Mängelrüge nicht 
unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 5 
Werktagen, nach der Entdeckung des Mangels 
zugeht. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße 
Untersuchung und/oder Mängelrüge, ist unsere 
Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder 
nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach 
den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 

8.2 Beanstandungen und Rügen, die gegenüber 
Dritten, wie z. B. Handelsvertretern oder 
Transporteuren, geltend gemacht werden, stellen 
keine form- und fristgerechten Mängelanzeigen 
bzw. -rügen uns gegenüber dar. 

8.3 Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, 
dass dieser das Vorliegen der Ursache des Mangels 
bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs 
nachweist. 

8.4 Die gesetzlichen Regelungen zum 
Lieferantenregress gemäß §§ 445a, 445b BGB 

finden nur Anwendung, wenn uns Verschulden zur 
Last fällt. 

8.5 Die Frist zur Geltendmachung von 
Gewährleistungsansprüchen 
(„Gewährleistungsfrist“) beträgt ein Jahr ab 
Gefahrübergang. Gleiches gilt für die Frist nach § 
445b Abs. 1 BGB. § 445b Abs. 2 BGB findet keine 
Anwendung. 

8.6 Für Mängel, die darauf beruhen, dass wir vom 
Käufer vorgegebene Materialien (wie z. B. Karton, 
Klebstoņe, Farben, Lacke oder Druckformen) 
verwendet haben oder Arbeitsanweisungen des 
Käufers befolgt haben, tragen wir keine 
Verantwortung. Gleiches gilt für Mängel, die darauf 
beruhen, dass der Käufer uns die Inanspruchnahme 
bestimmter Dienstleistungen Dritter vorgegeben 
hat. Der Käufer hat in diesen Fällen vielmehr selbst 
sicherzustellen, dass seine Vorgaben die 
Mangelfreiheit der Ware nicht beeinträchtigen, es 
sei denn, dass die Ungeeignetheit der 
vorgegebenen Materialien, Arbeitsanweisungen 
oder Dienstleister uns bekannt war und wir dies 
dem Käufer verschwiegen haben. 

8.7 Für vom Käufer vorgegebene Texte, 
Abbildungen, grafische Darstellungen, Strichcodes 
etc., die wir auf die Faltschachteln drucken, 
übernehmen wir keine Verantwortung. Der Käufer 
trägt insbesondere die Verantwortung dafür, dass 
dadurch keine Rechte Dritter, wie z. B. gewerbliche 
Schutzrechte oder Urheberrechte, oder gesetzliche 
oder untergesetzliche Vorschriften verletzt werden 
und stellt uns von der Inanspruchnahme Dritter auf 
erstes Anfordern frei. Wir haften insbesondere auch 
nicht für etwaige Werbetexte oder sonstige vom 
Käufer vorgegebene Angaben, die sich auf das 
Verpackungsmaterial beziehen (wie z. B. Aussagen 
zur Nachhaltigkeit) und sind nicht verpflichtet, 
deren Richtigkeit zu prüfen. 

Wir übernehmen auch keine Verantwortung, wenn 
der Käufer Informationen, die wir im 
Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit des 
Verpackungsmaterials geben (z. B. zur 
Klimaneutralität, zur Recyclebarkeit etc.), in der 
Bewerbung seiner Produkte gegenüber seinen 
Kunden weiterverwendet. Der Käufer trägt die 
alleinige Verantwortung dafür, zu prüfen, ob die 
Verwendung derartiger Werbeaussagen auch im 
Verhältnis zu seinen Kunden zulässig ist, weil 
unterschiedliche Verkehrskreise (z. B. 
Unternehmen, Verbraucher) diese Aussagen 
unterschiedlich verstehen können und weil in 
diesem Bereich teilweise noch rechtlich klare 
Vorgaben fehlen. 

8.8 Von uns ggf. abgegebene 
Konformitätserklärungen, 
Beschaņenheitsvereinbarungen oder 
Spezifikationen stellen keine Garantien dar und 
begründen keine verschuldensunabhägige Haftung. 
Sie befreien den Käufer insbesondere auch nicht 
von seiner Pflicht, die Ware vor Verarbeitung - auch 
mittels Durchführung entsprechender Analysen - 
auf ihre Geeignetheit für das jeweilige Packgut zu 
überprüfen. 

8.9 Bei rechtzeitiger und berechtigter 
Beanstandung der Ware sind wir berechtigt, die 
mangelhafte Ware nach unserer Wahl 
zurückzunehmen und durch vertragsgemäße Ware 

zu ersetzen oder die gelieferte Ware – sofern dies 
möglich und für den Käufer zumutbar ist – 
nachzubessern. 

8.10 Erfolgt innerhalb angemessener Frist keine 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung oder schlägt 
diese fehl, ist der Käufer nach seiner Wahl 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine 
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu 
verlangen. Bei unerheblichen Mängeln ist der 
Rücktritt ausgeschlossen. 

8.11 Wird die gelieferte Ware beim Käufer oder bei 
einem oder mehreren Dritten beanstandet, sind wir 
unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch für den 
Fall interner Sperrungen, bei Rückrufen oder 
öņentlichen Warnungen in Bezug auf die von uns 
gelieferten Waren. 

9. Haftung 
9.1 Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus 
welchem Rechtsgrund (einschließlich deliktischer 
Ansprüche), richtet sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften, sofern der Schaden auf Vorsatz, 
Arglist oder grober Fahrlässigkeit durch uns, unsere 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Wir haften 
nicht für einfache Fahrlässigkeit, es sei denn, wir 
haben eine wesentliche Vertragspflicht schuldhaft 
verletzt oder eine Garantie übernommen. Die 
Haftungsbeschränkung gilt nicht in Fällen der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 
eines Menschen. Die Haftung aufgrund der 
Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleibt 
ebenfalls unberührt. Eine wesentliche 
Vertragspflicht ist eine solche, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf. 

9.2 Schadenersatzansprüche des Käufers sind auf 
den typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Sofern nicht anders vereinbart, gilt die im jeweiligen 
Einzelvertrag vereinbarte Gesamtvergütung (netto) 
als vorhersehbarer, typischerweise eintretender 
Schaden und bei Dauerschuldverhältnissen oder 
Kauf- bzw. Lieferverträgen mit längeren Laufzeiten 
die jährliche gezahlte Gesamtvergütung (netto). Die 
Begrenzung gilt nicht bei Ansprüchen, die auf 
vorsätzlichem, arglistigem oder grob fahrlässigem 
Verhalten durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Begrenzung 
gilt ferner nicht für die Haftung für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit eines Menschen, der Verletzung einer 
Garantie und in Fällen einer Haftung nach den 
Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes. 

9.3 Soweit die Haftungsausausschlüsse und -
beschränkungen greifen, gelten diese in gleichem 
Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen 
Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen. 

10. Verjährung 
10.1 Die Gewährleistungsfrist (einschließlich 
Schadenersatzansprüche) beträgt ein Jahr ab 
Gefahrübergang. Gleiches gilt für die Frist nach § 
445b Abs. 1 BGB. § 445b Abs. 2 BGB findet keine 
Anwendung. 
10.2 Die vorstehende Regelung gilt nicht für Fälle 
des Unternehmerregresses, wenn der letzte Vertrag 
in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist (§§ 
478 BGB) sowie für Schadensersatzansprüche aus 



einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit eines Menschen. Sie gelten ferner nicht 
in Fällen, in denen Vorsatz, Arglist oder grobe 
Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorliegt. 

11. Eigentumsvorbehalt 
11.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises und bis zur Tilgung aller 
aus der Geschäftsverbindung bereits bestehenden 
Forderungen und der im engen Zusammenhang mit 
der gelieferten Ware bestehenden 
Nebenforderungen (Ver-zugszinsen, 
Verzugsschaden etc.) als Vorbehaltsware unser 
Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in 
eine laufende Rechnung oder die Saldoziehung und 
deren Anerkennung heben den 
Eigentumsvorbehalt nicht auf. 

11.2 Der Käufer ist bis auf Widerruf befugt, die 
Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Ge-
schäftsgang weiter zu verarbeiten. Wird 
Vorbehaltsware vom Käufer oder von einem durch 
ihn beauftragten Dritten zu einer neuen 
beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die 
Verarbeitung für uns, ohne dass wir hieraus 
verpflichtet werden. Die neue Sache wird unser 
Eigentum. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht 
von uns gelieferter Ware erwerben wir Miteigentum 
an der neuen Sache nach dem Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware 
zur Zeit der Verarbeitung. Wird Vorbehaltsware mit 
nicht von uns gelieferter Ware gemäß den §§ 947, 
948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so 
werden wir Miteigentümer entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer 
durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung 
Alleineigentum, so überträgt er uns schon jetzt 
Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der 
Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Die in 
diesem Fall in unserem Eigentum oder Miteigentum 
stehende Sache gilt ebenfalls als Vorbehaltsware im 
Sinne der nachfolgenden Bestimmungen. 

11.3 Der Käufer hat die Vorbehaltsware für die 
Dauer des Eigentumsvorbehalts mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns unentgeltlich zu 
verwahren und ausreichend auf seine Kosten zu 
versichern. Er ist verpflichtet, uns nach 
entsprechender Auņorderung den entsprechenden 
Versicherungsnachweis vorzulegen sowie 
sicherungshalber die Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag an uns abzutreten. 

11.4 Der Käufer ist bis auf Widerruf zur 
Weiterveräußerung oder zur Verwendung der 
Vorbehaltsware im Rahmen seines üblichen, 
ordnungsgemäßen Geschäftsganges berechtigt. 
Dies gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die 
gemäß Ziņer 11.5 im Voraus abgetretenen 
Forderungen tatsächlich auf uns übergehen. Zu 
anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, 
insbesondere zur Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung, ist der Käufer nicht 
berechtigt. 

Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, ist er zur 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur 
berechtigt, wenn er seinen Käufer anweist, den 
Kaufpreis direkt an uns zu bezahlen. Haben wir an 
der Vorbehaltsware nur Miteigentum, so muss der 

Käufer seinen Käufer nur anweisen, den Anteil des 
Kaufpreises direkt an uns zu bezahlen, der dem 
Rechnungswert der von uns gelieferten 
Vorbehaltsware entspricht. 

11.5 Der Käufer tritt hiermit im Voraus sämtliche 
Forderungen aus Weiterverkäufen der Vor-
behaltsware an uns ab. Wir nehmen diese 
Abtretung an. Haben wir an der Vorbehaltsware nur 
Miteigentum, so gilt die in Satz 1 und 2 vereinbarte 
Vorausabtretung nur in Höhe des Rechnungswertes 
der von uns gelieferten Vorbehaltsware. 

11.6 Der Käufer bleibt bis auf Widerruf zur 
Einziehung der abgetretenen Forderungen 
berechtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen 
selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir 
werden jedoch die Forderungen nicht einziehen, 
solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen 
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht 
in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag 
auf Eröņnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist 
bzw. die Einleitung mangels Masse abgelehnt 
worden ist. Auf Verlangen hat der Käufer uns die 
Schuldner der abgetretenen Forderungen unter 
Angabe der Anschrift zu benennen und diesen die 
Abtretung anzuzeigen. Wir sind befugt, den 
Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen. 

11.7 Sofern wir wegen Pflichtverletzungen des 
Käufers, insbesondere wegen Zahlungsverzugs, 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt sind, hat der 
Käufer die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 
Sachen nach Erklärung unseres Rücktritts und 
Auņorderung zur Herausgabe unverzüglich an uns 
zurückzugeben. Die Kosten für die Rückgabe trägt 
der Käufer. Wir können in diesem Fall zudem die 
Ermächtigung zur Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware, zu deren Verarbeitung, 
Vermischung oder Verbindung sowie zur 
Einziehung der zur Sicherheit abgetretenen 
Forderungen widerrufen. Diese 
Widerrufsmöglichkeiten stehen uns zudem zu, 
wenn der Käufer drohend zahlungsunfähig ist, er 
seinen Zahlungspflichten aus der 
Geschäftsbeziehung zum Fälligkeitszeitpunkt nicht 
nachkommt, ein Antrag auf Eröņnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Käufers gestellt wurde oder die Eröņnung eines 
solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt 
wurde. 

11.8 Die Vorbehaltsware und die zur Sicherheit 
abgetretenen Forderungen dürfen vor vollständiger 
Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an 
Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet 
werden. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
Dritter in die Vorbehaltsware oder in die 
abgetretenen Forderungen hat uns der Käufer 
unverzüglich schriftlich unter Übergabe aller 
notwendiger Unterlagen, insbesondere einer Kopie 
des Zwangsvollstreckungsprotokolls, zu 
unterrichten. Gleichzeitig hat uns der Käufer eine 
eidesstattliche Versicherung zu übersenden, in der 
er erklärt, dass es sich bei der 
Zwangsvollstreckungsmaßnahme unterliegenden 
Ware um von uns gelieferte und unter unserem 
Eigentumsvorbehalt stehende Ware handelt. Die 
Kosten unserer Intervention gegen die 
Zwangsvollstreckungsmaßnahme gehen zu Lasten 
des Käufers, soweit sie nicht von dem Dritten 
erstattet werden. 

11.9 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit 
freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die 
zu sichernden Forderungen um mehr als 10% 
übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt uns. Mit Tilgung aller unserer 
Forderungen gegen den Käufer gehen das 
Eigentum an der Vorbehaltsware und die 
abgetretenen Forderungen auf den Käufer über. 

12. Höhere Gewalt 
Wir haften nicht für die Unmöglichkeit, 
Verzögerung oder mengenmäßige 
Beeinträchtigung der Lieferung, soweit diese durch 
ein Ereignis höherer Gewalt oder andere im 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbare 
Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben, 
verursacht wurde. Ereignisse höherer Gewalt und 
unvorhersehbare Ereignisse im Sinne des 
vorstehenden Satzes sind insbesondere Krieg, 
Bürgerkrieg, terroristische Attacken, 
Arbeitsstörungen und -unterbrechungen, 
Unmöglichkeit, Verzögerungen oder erhebliche 
wirtschaftliche Erschwerungen (insb. Teuerungen) 
bei der Beschaņung von Rohware bzw. bei der 
Beschaņung von Energie oder sonstigen 
Produktionsmitteln, Verzögerung des Transportes, 
Streik, Aussperrung, Energieverknappung 
(insbesondere aufgrund einer Gasmangellage), 
Schwierigkeiten in der Erlangung behördlicher 
Genehmigungen, behördliche Maßnahmen, Pan- 
oder Epidemien oder ausbleibende, nicht richtige 
oder nicht rechtzeitige Belieferungen durch 
Vorlieferanten, die wir nicht zu vertreten haben. 
Sofern wir aufgrund solcher Ereignisse nicht in der 
Lage sind, Lieferzeiten oder vereinbarte 
Liefermengen einzuhalten, werden wir den Käufer 
hierüber unverzüglich informieren. Sofern solche 
Ereignisse nur von vorübergehender Dauer sind, 
verlängern sich die Lieferzeiten entsprechend. 
Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen 
und die Behinderung nicht nur von 
vorübergehender Dauer ist, sind wir berechtigt, 
Vertragsanpassung zu verlangen oder ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten; in 
letztgenannten Fall ist dem Käufer eine bereits 
geleistete Zahlung oder eine sonstige bereits 
erbrachte Gegenleistung unverzüglich 
zurückzuerstatten. Wir sind insbesondere auch 
berechtigt, in angemessenem Umfang und bis zur 
Beendigung des Ereignisses vereinbarte 
Liefermengen zu reduzieren. 

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
13.1 Für diese Verkaufsbedingungen und die 
gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Par-
teien gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des internationalen 
Privatrechts und des UN-Kaufrechts. Dies gilt auch 
im Falle von grenzüberschreitenden Lieferungen. 

13.2 Gerichtsstand für alle sich unmittelbar oder 
mittelbar aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 
Streitigkeiten ist Nürnberg, sofern der Käufer 
Kaufmann, juristische Person des öņentlichen 
Rechts oder öņentlich rechtliches Sondervermögen 
ist. 
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